
Deutscher  Bundestag  Drucksache  16/11340
 16.  Wahlperiode  10.  12.  2008
 Gesetzentwurf
 der  Bundesregierung

 Entwurf  eines  Dritten  Gesetzes  zur  Änderung  des  Umsatzsteuergesetzes

 A.  Problem  und  Ziel

 Das  der  Deutschen  Post  AG  nach  §  51  des  Postgesetzes  (PostG)  eingeräumte
 ausschließliche  Recht,  bestimmte  Postdienstleistungen  zu  erbringen  (gesetzliche
 Exklusivlizenz),  und  die  damit  verbundene  Verpflichtung  zur  Erbringung  von
 Universaldienstleistungen  (§  52  PostG)  sind  zum  31.  Dezember  2007  ausgelau-
 fen.  Der  derzeit  ausschließlich  die  –  unmittelbar  dem  Postwesen  dienenden  –
 Umsätze  der  Deutschen  Post  AG  von  der  Umsatzsteuer  befreiende  §  4  Nr.  11b
 des  Umsatzsteuergesetzes  (UStG)  soll  deshalb  an  die  Entwicklung  der  Liberali-
 sierung  auf  dem  Postmarkt  angepasst  werden.

 B.  Lösung

 Einführung  einer  Umsatzsteuerbefeiung  für  alle  Unternehmer,  die  Post-Uni-
 versaldienstleistungen  insgesamt,  tatsächlich  flächendeckend  und  zu  einem
 erschwinglichen  Preis  anbieten.

 C.  Alternativen

 Keine

 D.  Finanzielle  Auswirkungen  auf  die  öffentlichen  Haushalte

 1.  Haushaltsausgaben  ohne  Vollzugsaufwand

 Die  finanziellen  Auswirkungen  hängen  davon  ab,  in  welchem  Umfang  bisher
 umsatzsteuerpflichtige  Anbieter  von  Postdienstleistungen  die  Voraussetzungen
 von  §  4  Nr.  11b  UStG  erfüllen  können.  Dies  ist  nicht  prognostizierbar.

 2.  Vollzugsaufwand

 Durch  die  Neuregelung  des  §  4  Nr.  11b  UStG  wird  sich  der  Vollzugsaufwand  im
 Hinblick  auf  die  erforderliche  Bescheinigung  geringfügig  erhöhen.  Weiterer
 nennenswerter  Vollzugsaufwand  ist  nicht  ersichtlich.  Die  im  Gesetzentwurf  ent-
 haltenen  Maßnahmen  führen  zu  keinem  Personal-  und  Sachmittelmehrbedarf  des
 Bundeszentralamtes  für  Steuern.
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E.  Sonstige  Kosten

 Über  die  gesondert  ausgewiesenen  Bürokratiekosten  hinaus  werden  keine  zu-
 sätzlichen  Kosten  für  die  Wirtschaft,  einschließlich  der  mittelständischen  Unter-
 nehmen,  eingeschätzt.  Die  Änderungen  beim  Umfang  der  Umsatzsteuerbefrei-
 ung  können  sich  ggf.  geringfügig  kostenmindernd  oder  -erhöhend  auf  das  Ver-
 braucherpreisniveau  bei  Privatkunden  auswirken.  Unbeabsichtigte  Nebenwir-
 kungen  im  Sinne  von  §  44  Abs.  1  der  Gemeinsamen  Geschäftsordnung  der
 Bundesministerien  (GGO)  sind  nicht  bekannt.

 F.  Bürokratiekosten

 Es  wird  eine  Informationspflicht  für

 a)  Unternehmen  eingeführt:

 Anzahl:  1

 betroffene  Unternehmen:  3

 Häufigkeit/Periodizität:  1

 erwartete  Mehrkosten  rd.:  8  450  Euro

 erwartete  Kostenreduzierung:  0

 b)  Bürgerinnen  und  Bürger  eingeführt:

 Anzahl:  0

 betroffene  Kreise:  0

 Häufigkeit/Periodizität:  0

 erwartete  Mehrkosten:  0

 erwartete  Kostenreduzierung:  0

 c)  die  Verwaltung  eingeführt:

 Anzahl:  1

 betroffene  Kreise:  0

 Häufigkeit/Periodizität:  1

 erwartete  Mehrkosten:  .

 erwartete  Kostenreduzierung:  .



Deutscher Bundestag – 16. Wahlperiode – 3 – Drucksache 16/11340





Deutscher Bundestag – 16. Wahlperiode – 5 – Drucksache 16/11340
Anlage  1
 Entwurf  eines  Dritten  Gesetzes  zur  Änderung  des  Umsatzsteuergesetzes

 Vom  …
 Der  Bundestag  hat  mit  Zustimmung  des  Bundesrates  das
 folgende  Gesetz  beschlossen:

 Artikel  1

 Änderung  des  Umsatzsteuergesetzes

 §  4  Nr.  11b  des  Umsatzsteuergesetzes  in  der  Fassung  der
 Bekanntmachung  vom  21.  Februar  2005  (BGBl.  I  S.  386),
 das  zuletzt  durch  Artikel  8  des  Gesetzes  vom  20.  Dezember
 2007  (BGBl.  I  S.  3150)  geändert  worden  ist,  wird  wie  folgt
 gefasst:

 „11b.  Universaldienstleistungen  nach  Artikel  3  Abs.  4  der
 Richtlinie  97/67/EG  des  Europäischen  Parlaments  und
 des  Rates  vom  15.  Dezember  1997  über  gemeinsame
 Vorschriften  für  die  Entwicklung  des  Binnenmarktes
 der  Postdienste  der  Gemeinschaft  und  die  Verbesse-
 rung  der  Dienstequalität  (ABl.  EG  1998  Nr.  L  15
 S.  14),  zuletzt  geändert  durch  die  Richtlinie  2008/6/EG
 des  Europäischen  Parlaments  und  des  Rates  vom
 20.  Februar  2008  zur  Änderung  der  Richtlinie  97/67/
 EG  im  Hinblick  auf  die  Vollendung  des  Binnenmarktes
 der  Postdienste  der  Gemeinschaft  (ABl.  EU  Nr.  L  52
 S.  3).  Die  Steuerbefreiung  setzt  voraus,  dass  der  Unter-
 nehmer  die  Gesamtheit  der  Universaldienstleistungen
 entsprechend  einer  Bescheinigung  des  Bundeszentral-
 amtes  für  Steuern  im  gesamten  Gebiet  der  Bundes-
 republik  Deutschland  flächendeckend  anbietet.  Die

 Steuerbefreiung  gilt  nicht  für  Leistungen,  die  der  Un-
 ternehmer  erbringt

 a)  auf  Grund  einzelvertraglicher  Vereinbarungen  oder

 b)  auf  Grund  von  allgemeinen  Geschäftsbedingungen
 zu  abweichenden  Qualitätsbedingungen  oder  güns-
 tigeren  Preisen  als  nach  den  allgemein  für  jeder-
 mann  zugänglichen  Tarifen  oder  als  den  nach  §  19
 des  Postgesetzes  genehmigten  Entgelten;“.

 Artikel  2

 Änderung  des  Finanzverwaltungsgesetzes

 In  §  5  Abs.  1  des  Finanzverwaltungsgesetzes  in  der  Fas-
 sung  der  Bekanntmachung  vom  4.  April  2006  (BGBl.  I
 S.  846,  1202),  zuletzt  geändert  durch  Artikel  2  des  Gesetzes
 vom  5.  März  2008  (BGBl.  I  S.  282),  wird  am  Ende  der
 Nummer  34  der  Punkt  durch  ein  Semikolon  ersetzt  und  fol-
 gende  Nummer  35  angefügt:

 „35.  Ausstellung  der  Bescheinigung  über  die  Erfüllung  der
 Voraussetzungen  des  §  4  Nr.  11b  des  Umsatzsteuer-
 gesetzes  an  Unternehmer.“

 Artikel  3

 Inkrafttreten

 Dieses  Gesetz  tritt  am  1.  Januar  2010  in  Kraft.
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Begründung
 A.  Allgemeiner  Teil

 Das  der  Deutschen  Post  AG  nach  §  51  PostG  eingeräumte
 ausschließliche  Recht,  bestimmte  Postdienstleistungen  zu  er-
 bringen  (gesetzliche  Exklusivlizenz)  und  die  damit  verbundene
 Verpflichtung  zur  Erbringung  von  Universaldienstleistungen
 (§  52  PostG)  sind  zum  31.  Dezember  2007  ausgelaufen.  Der
 derzeit  ausschließlich  die  –  unmittelbar  dem  Postwesen  die-
 nenden  –  Umsätze  der  Deutschen  Post  AG  von  der  Umsatz-
 steuer  befreiende  §  4  Nr.  11b  UStG  soll  deshalb  an  die  Ent-
 wicklung  der  Liberalisierung  auf  dem  Postmarkt  angepasst
 werden.

 Gesetzgebungskompetenz

 Die  Gesetzgebungskompetenz  des  Bundes  ergibt  sich  für  die
 Änderung  des  Umsatzsteuergesetzes  (Artikel  1)  aus  Arti-
 kel  105  Abs.  2  erste  Alternative  i.  V.  m.  Artikel  106  Abs.  3
 des  Grundgesetzes  (GG)  und  für  die  Änderung  des  Finanz-
 verwaltungsgesetzes  –  FVG  –  (Artikel  2)  aus  Artikel  108
 Abs.  4  GG.

 Gleichstellungspolitische  Relevanzprüfung

 Im  Zuge  der  gemäß  §  2  GGO  vorzunehmenden  Relevanz-
 prüfung  sind  unter  Berücksichtigung  der  unterschiedlichen
 Lebenssituationen  von  Frauen  und  Männern  keine  Auswir-
 kungen  erkennbar,  die  gleichstellungspolitischen  Zielen  zu-
 widerlaufen.

 Sonstige  Kosten

 Über  die  gesondert  ausgewiesenen  Bürokratiekosten  hinaus
 führt  der  Gesetzentwurf  nicht  zu  zusätzlichen  Kosten  für  die
 Wirtschaft,  einschließlich  der  mittelständischen  Unterneh-
 men.  Die  Ausdehnung  der  Umsatzsteuerbefreiung  kann  sich
 ggf.  geringfügig  kostenmindernd  auf  das  Verbraucherpreis-
 niveau  bei  Privatkunden  auswirken.  Unbeabsichtigte  Neben-
 wirkungen  im  Sinne  von  §  44  Abs.  1  GGO  sind  nicht  be-
 kannt.

 Finanzielle  Auswirkungen

 Die  Änderung  der  Umsatzsteuerbefreiung  für  Postdienstleis-
 tungen  enthält  zwei  gegenläufige  Elemente,  die  auch  hin-

 sichtlich  der  finanziellen  Auswirkungen  auf  die  öffentlichen
 Haushalte  gegenläufig  wirken.

 Zum  einen  wird  die  bisherige  Steuerbefreiung  mit  persönli-
 chem  Anwendungsbereich  nur  für  die  Deutsche  Post  AG  für
 alle  Anbieter  geöffnet.  Hierdurch  entstehen  tendenziell  Um-
 satzsteuermindereinnahmen,  da  die  übrigen  Anbieter  bislang
 ihre  Postdienstleistungen  umsatzsteuerpflichtig  erbracht  ha-
 ben,  künftig  bei  Vorliegen  der  Voraussetzungen  aber  steuer-
 freie  Leistungen  ausführen.  Die  Mindereinnahmen  werden
 reduziert  durch  den  Wegfall  des  Vorsteuerabzugs  sowohl  bei
 den  übrigen  Postanbietern  als  auch  deren  zum  Vorsteuerab-
 zug  berechtigten  Kunden,  soweit  die  Vorsteuerbeträge  auf
 die  künftig  steuerfreien  Leistungen  entfallen.

 Zum  anderen  wird  der  sachliche  Anwendungsbereich  der
 Steuerbefreiung  dahingehend  eingeschränkt,  dass  im  Unter-
 schied  zum  bislang  geltenden  Recht  nicht  mehr  alle  Univer-
 saldienstleistungen,  die  die  Deutsche  Post  AG  erbringt,  um-
 satzsteuerfrei  behandelt  werden.

 Hieraus  resultieren  Steuermehreinnahmen,  die  wiederum  re-
 duziert  werden  durch  eine  Ausweitung  des  Vorsteuerabzugs-
 rechts  der  Deutschen  Post  AG  sowie  ihrer  zum  Vorsteuerab-
 zug  berechtigten  Kunden.

 Derzeit  ist  nicht  absehbar,  wie  viele  der  übrigen  Anbieter  von
 Postdienstleistungen  die  Voraussetzungen  zur  Erlangung  der
 Umsatzsteuerfreiheit  erfüllen  werden.  Hinsichtlich  des  ge-
 samten  Marktes  für  Postdienstleistungen  ist  über  den  Finanz-
 planungszeitraum  die  Markt-  und  Preisentwicklung,  ins-
 besondere  der  Umfang  der  elektronischen  Substitution  von
 herkömmlichen  Postdienstleistungen,  nicht  absehbar.  Eine
 exakte  Prognose  der  finanziellen  Auswirkungen  ist  daher
 nicht  möglich.

 Bürokratiekosten

 Bei  Ermittlung  der  Bürokratiekosten  wurde  davon  ausgegan-
 gen,  dass  letztlich  nur  drei  Unternehmen  bundesweit  flächen-
 deckend  die  Leistungen  anbieten  und  damit  die  notwendige
 Bescheinigung  erhalten  können.
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Fallzahl Periodizität Herkunft in %

(Unternehmen) (Unternehmen) A B C

3 1,00 0 100 0

0 0 100

 weil keine Daten vorhanden sind. Daraus kann nicht 
tung werden derzeit nur Punkte angegeben.

international

E
U

-E
bene

national
lfd. Nr. Vorschrift Informationspflicht

Bürger Unternehmen Verwaltung

1 § 4 Nr. 11b UStG i.V.m. 
§ 6 Postgesetz und
§§ 2 bis 4 und 6 PUDLV

Zusammenstellung der notwendigen Informationen 
für eine Bescheinigung von einem nach § 6 
Postgesetz lizenzierten Unternehmer, der die 
Gesamtheit der Post-Universaldienstleistungen im 
gesamten Gebiet der Bundesrepublik Deutschland 
flächendeckend anbietet und Vorhalten der 
Bescheinigung

8.450

2 § 4 Nr. 11b UStG i.V.m. 
§ 5 Abs. 1 Nr. 35 FVG

Erteilung der notwendigen Bescheinigung für die 
lizensierten Unternehmen

.

Summe (gerundet) . 8.450 .

Hinweis:

Bürokratiekosten in EUR für

Die Darstellung mit einem Punkt bedeutet lediglich, dass eine Quantifizierung mit vertretbarem Aufwand nicht möglich ist, z.B.
geschlossen werden, dass die Informationspflichten nicht zu bürokratischen Be-/Entlastungen führen. Bei Bürgern und Verwal
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B.  Besonderer  Teil

 Zu  Artikel  1  (§  4  Nr.  11b  UStG)

 Nach  geltendem  §  4  Nr.  11b  sind  die  unmittelbar  dem  Post-
 wesen  dienenden  Umsätze  der  Deutschen  Post  AG  von  der
 Umsatzsteuer  befreit.

 Diese  Vorschrift  wurde  durch  das  Gesetz  zur  Neuordnung
 des  Postwesens  und  der  Telekommunikation  (Postneuord-
 nungsgesetz  –  PTNeuOG)  vom  14.  September  1994  (BGBl.  I
 S.  2325)  mit  Wirkung  zum  1.  Januar  1995  in  das  nationale
 Umsatzsteuergesetz  eingefügt.  Sie  beruht  auf  Artikel  13  Teil  A
 Abs.  1  Buchstabe  a  der  6.  EG-Richtlinie  (seit  1.  Januar  2007:
 Artikel  132  Abs.  1  Buchstabe  a  der  Richtlinie  2006/112/EG
 des  Rates  vom  28.  November  2006  –  Mehrwertsteuer-Sys-
 temrichtlinie,  MwStSystRL).  Danach  sind  die  von  öffent-
 lichen  Posteinrichtungen  erbrachten  Dienstleistungen  und
 dazugehörenden  Lieferungen  von  Gegenständen  mit  Aus-
 nahme  von  Personenbeförderungs-  und  Telekommunika-
 tionsdienstleistungen  von  der  (Umsatz-)Steuer  zu  befreien.

 Der  Gesetzgeber  ging  seinerzeit  davon  aus,  dass  der  öffent-
 liche  Charakter  der  Deutschen  Post  AG  trotz  der  Umstruk-
 turierung  der  Deutschen  Bundespost  von  einem  Monopol-
 unternehmen  in  drei  private  Unternehmen  noch  nicht  voll-
 ständig  aufgegeben  ist  und  dass  die  Steuerbefreiung  für  die
 unmittelbar  dem  Kernbereich  der  Postdienstleistungen  zuzu-
 ordnenden  Umsätze  zumindest  so  lange  bestehen  bleiben  soll,
 „als  wesentliche  Marktsegmente  den  Nachfolgeunternehmen
 der  Deutschen  Bundespost  ausschließlich  vorbehalten  blei-
 ben,  diese  Unternehmen  besondere  Infrastrukturlasten  zu  tra-
 gen  haben  und  durch  hoheitliche  Maßnahmen  wie  durch
 Allein-  oder  Mehrheitsbesitz  des  Bundes  die  Einhaltung
 staatlicher  Vorgaben  gesichert  bleibt“  (vgl.  Bundesratsdruck-
 sache  115/94  zu  Artikel  11  Abs.  42  PostG).

 Die  bislang  allein  für  die  Leistungen  der  Deutschen  Post  AG
 geltende  Steuerbefreiungsvorschrift  des  §  4  Nr.  11b  UStG
 soll  an  die  Entwicklung  der  Liberalisierung  auf  dem  Post-
 markt  angepasst  werden.  Hierbei  ist  zu  berücksichtigen,  dass
 auch  nach  Auffassung  der  Europäischen  Kommission  der
 Begriff  der  öffentlichen  Posteinrichtung  in  Artikel  132
 Abs.  1  Buchstabe  a  MwStSystRL  nur  solche  Einrichtungen
 umfasst,  die  dem  Gemeinwohl  dienende  Tätigkeiten  verfol-
 gen,  wobei  das  Gemeinwohl  mit  dem  Konzept  des  Universal-
 dienstes  gemäß  der  Richtlinie  97/67/EG  (1.  Post-Richtlinie)
 verbunden  ist.  Danach  müssen  die  Mitgliedstaaten  einerseits
 sicherstellen,  dass  den  Nutzern  ein  Universaldienst  zur  Ver-
 fügung  steht,  der  ständig  flächendeckend  postalische  Dienst-
 leistungen  einer  bestimmten  Qualität  zu  tragbaren  Preisen  für
 alle  Nutzer  bietet.  Andererseits  können  –  auch  nach  Auffas-
 sung  der  Europäischen  Kommission  –  nicht  alle  Postdienst-
 leistungen  von  der  Umsatzsteuer  befreit  werden,  sondern  nur
 solche  Leistungen,  die  dem  Gemeinwohl  dienen.  Erfüllen
 Postdienstleistungen  diese  Voraussetzung,  müssen  sie  befreit
 werden.

 Unter  Leistungen,  die  dem  Gemeinwohl  dienen,  sind  solche
 Postdienstleistungen  zu  verstehen,  mit  denen  –  durch  einen
 oder  mehrere  Unternehmer  –  eine  Grundversorgung  der  Be-
 völkerung  sichergestellt  wird.  Der  Umfang  dieses  Leistungs-
 spektrums  ergibt  sich  aus  den  geltenden  ordnungsrechtlichen
 Vorschriften  des  EU-Postrechts.  Diese  allgemein  unabding-

 baren  Postdienstleistungen  benennt  derzeit  Artikel  3  Abs.  4
 der  Richtlinie  97/67/EG.  Hierbei  handelt  es  sich  um

 –  die  Beförderung  von  Briefsendungen  bis  2  000  Gramm,

 –  die  Beförderung  von  adressierten  Paketen  bis  10  Kilo-
 gramm,

 –  die  Beförderung  von  adressierten  Büchern,  Katalogen,
 Zeitungen  und  Zeitschriften  mit  einem  Gewicht  von  je-
 weils  bis  zu  2  Kilogramm  sowie

 –  Einschreib-  und  Wertsendungen.

 Nicht  mehr  umsatzsteuerbefreit  sind:

 –  Paketsendungen  mit  einem  Gewicht  von  mehr  als  10  Kilo-
 gramm  bis  zu  20  Kilogramm,

 –  adressierte  Bücher,  Kataloge,  Zeitungen  und  Zeitschrif-
 ten  mit  einem  Gewicht  von  jeweils  mehr  als  2  Kilo-
 gramm,

 –  Expresszustellungen,

 –  Nachnahmesendungen  sowie

 –  Leistungen,  die  individuell  vereinbart  werden  und

 –  (nunmehr  ausdrücklich)  Leistungen,  die  zu  Sonderkondi-
 tionen  erbracht  werden.

 Die  zu  erfüllenden  Qualitätsmerkmale  enthält  Artikel  3
 Abs.  1  bis  3  der  Richtlinie  97/67/EG  (umgesetzt  in  deutsches
 Recht  durch  die  §§  2  bis  4  der  Post-Universaldienstleistungs-
 verordnung  –  PUDLV)  und  der  erschwingliche  Preis  wird  in
 Artikel  3  Abs.  1  der  Richtlinie  97/67/EG  (umgesetzt  in  deut-
 sches  Recht  durch  §  6  PUDLV)  normiert.  Die  Umsatzsteuer-
 befreiung  knüpft  an  diese  postrechtlichen  Voraussetzungen,
 die  gewährleisten,  dass  die  Grundversorgung  der  Bevölke-
 rung  sichergestellt  wird,  unmittelbar  an.

 Das  Vorliegen  der  Voraussetzungen  für  die  Steuerbefreiung
 wird  durch  das  Bundeszentralamt  für  Steuern  festgestellt.

 Die  Umsatzsteuerbefreiung  soll  es  ermöglichen,  dass  Unter-
 nehmer,  die  im  gesamten  Gebiet  der  Bundesrepublik
 Deutschland  flächendeckend  Post-Universaldienstleistun-
 gen  anbieten,  den  Preis  für  diese  Leistungen  trotz  höherer
 Kosten  vermindern  können,  so  dass  er  für  die  Nutzer  er-
 schwinglich  bleibt.

 Unbeachtlich  ist,

 –  in  welcher  Rechtsform  der  leistende  Unternehmer  tätig
 ist;  die  Steuerbefreiung  kann  also  auch  von  einem  Or-
 gankreis  oder  einer  Arbeitsgemeinschaft  in  Anspruch  ge-
 nommen  werden,

 –  ob  der  Unternehmer  die  Postdienstleistungen  mit  eigenen
 Mitteln  erbringt  oder  ob  er  sich  zur  Erbringung  der  Leis-
 tungen  anderer  Unternehmer  bedient,  die  die  Leistungen
 in  seinem  Namen  und  für  seine  Rechnung  ganz  oder  teil-
 weise  ausführen,

 –  wo  der  leistende  Unternehmer  seinen  Sitz  hat.

 Die  Steuerbefreiung  schließt  systemgerecht  den  Abzug  der
 für  Vorleistungen  in  Rechnung  gestellten  Umsatzsteuer  als
 Vorsteuer  aus  (§  15  Abs.  2  Satz  1  Nr.  1  UStG).  Werden  durch
 die  Änderung  bisher  steuerpflichtige  Umsätze  zu  steuerfrei-
 en  Umsätzen,  ist  ggf.  der  Vorsteuerabzug  nach  §  15a  UStG  zu
 berichtigen.



Deutscher Bundestag – 16. Wahlperiode – 9 – Drucksache 16/11340
Zu  Artikel  2  (§  5  Abs.  1  FVG)

 Der  neue  §  5  Abs.  1  Nr.  35  FVG  weist  die  Zuständigkeit  für
 die  Ausstellung  der  Bescheinigung,  mit  der  bestätigt  wird,
 dass  ein  Unternehmer  die  Voraussetzungen  des  §  4  Nr.  11b
 UStG  erfüllt  (vgl.  vorstehenden  Artikel  1),  dem  Bundeszen-
 tralamt  für  Steuern  zu.

 Zu  Artikel  3  (Inkrafttreten)

 Die  Vorschrift  regelt  das  Inkrafttreten  des  vorliegenden  Än-
 derungsgesetzes.  Danach  tritt  das  Gesetz  am  1.  Januar  2010
 in  Kraft.  Die  Neuregelung  ist  also  auf  Umsätze  anzuwenden,
 die  nach  dem  31.  Dezember  2009  ausgeführt  werden.  Damit
 soll  es  den  betroffenen  Unternehmern  und  der  Finanzverwal-
 tung  ermöglicht  werden,  sich  in  ausreichender  Zeit  auf  die
 Neuregelung  einstellen  zu  können.
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Anlage  2
 Stellungnahme  des  Nationalen  Normenkontrollrates
 Der  Nationale  Normenkontrollrat  hat  den  Entwurf  auf  Büro-
 kratiekosten,  die  durch  Informationspflichten  begründet  wer-
 den,  geprüft.

 Mit  dem  Entwurf  werden  zwei  Informationspflichten  für  Un-
 ternehmen  und  eine  Informationspflicht  für  die  Verwaltung
 eingeführt.  Das  Ressort  hat  dargelegt,  dass  dadurch  Bürokra-
 tiekosten  in  Höhe  von  rund  8.450  Euro  verursacht  werden.

 Der  Nationale  Normenkontrollrat  hat  im  Rahmen  seines  ge-
 setzlichen  Prüfauftrages  keine  Bedenken  gegen  das  Rege-
 lungsvorhaben.
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Anlage  3
 Stellungnahme  des  Bundesrates
 Der  Bundesrat  hat  in  seiner  850.  Sitzung  am  7.  November
 2008  beschlossen,  zu  dem  Gesetzentwurf  gemäß  Artikel  76
 Abs.  2  des  Grundgesetzes  wie  folgt  Stellung  zu  nehmen:

 1.  Zu  Artikel  3  (Inkrafttreten)

 In  Artikel  3  ist  die  Angabe  „1.  Januar  2010“  durch  die  An-
 gabe  „1.  Mai  2009“  zu  ersetzen.

 B e g r ü n d u n g

 Das  der  Deutschen  Post  AG  eingeräumte  ausschließliche
 Recht,  bestimmte  Postdienstleistungen  zu  erbringen,  en-
 dete  zum  31.  Dezember  2007.  Bis  zum  Inkrafttreten  der
 Gesetzesänderung  des  §  4  Nr.  11b  UStG  kann  die  Deut-
 sche  Post  AG  jedoch  weiterhin  sämtliche  dem  Postwesen
 dienenden  Leistungen  steuerfrei  erbringen,  auch  wenn
 dies  keine  Universaldienstleistungen  sind.  Wettbewerber
 müssen  dagegen  weiterhin  sämtliche  Leistungen  steuer-
 pflichtig  erbringen.  Neue  Entwicklungen,  die  ein  Inkraft-
 treten  der  Neuregelung  erst  zum  1.  Januar  2010  rechtferti-
 gen  könnten,  sind  nicht  erkennbar.  Die  bestehende  Situa-
 tion  sollte  daher  so  früh  wie  möglich  verbessert  werden.

 2.  Zum  Gesetzentwurf  allgemein

 a)  Der  Bundesrat  hält  eine  Klarstellung  zum  Umfang  der
 zu  erfüllenden  Qualitätsmerkmale  der  Universal-
 dienstleistungen  für  das  Vorliegen  der  Voraussetzun-
 gen  für  die  Steuerbefreiung  für  erforderlich.  Während
 im  Gesetzentwurf  unter  Artikel  1  lediglich  auf  die
 Universaldienstleistungen  nach  Artikel  3  Abs.  4  der
 Richtlinie  97/67/EG  abgestellt  wird,  wird  in  der  Be-

 gründung  des  Gesetzentwurfs  auf  die  Regelungen  bei
 der  Umsetzung  in  deutsches  Recht  durch  die  §§  2  bis  4
 und  6  der  Post-Universaldienstleistungsverordnung
 angeknüpft  und  ausgeführt,  dass  eine  „Umsatzsteuer-
 befreiung  an  diese  postrechtlichen  Voraussetzungen
 unmittelbar  anknüpft“.

 b)  Der  Bundesrat  ist  unabhängig  davon  der  Auffassung,
 dass  alle  Regionen  in  Deutschland  postalisch  gleich
 gut  versorgt  werden  müssen  und  begrüßt,  dass  sich  die
 Bundesregierung  bei  der  Auswahl  der  steuerbefreiten
 Dienstleistungen  am  Katalog  der  Universaldienstleis-
 tungen  orientiert  hat.  Der  Bundesrat  hält  es  allerdings
 für  nicht  sachgerecht  und  auch  wettbewerbsverzer-
 rend,  wenn  nicht  alle  Postdienstleister,  die  nach  dem
 entsprechenden  Wegfall  der  Verpflichtung  der  Deut-
 schen  Post  AG  zur  Erfüllung  des  Universaldienstes
 beitragen,  unter  die  Umsatzsteuerbefreiung  fallen.
 Dies  sollte  zumindest  für  die  Unternehmen  gelten,  die
 die  „jeweilige  Universaldienstleistung“  flächende-
 ckend  anbieten.

 c)  Der  Bundesrat  nimmt  zur  Kenntnis,  dass  das  Vorlie-
 gen  der  Voraussetzungen  für  die  Steuerbefreiung
 durch  das  Bundeszentralamt  für  Steuern  festgestellt
 wird.  Der  Bundesrat  vermisst  allerdings  Regelungen
 darüber,  welche  Stelle  über  die  Kontinuität  des  Vorlie-
 gens  der  Befreiungsvoraussetzungen  wachen  soll.  Der
 Bundesrat  bittet,  im  weiteren  Gesetzgebungsverfah-
 ren  den  Gesetzentwurf  um  eine  geeignete  Regelung  zu
 ergänzen.
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Anlage  4
 Gegenäußerung  der  Bundesregierung
 Die  Bundesregierung  äußert  sich  zu  der  Stellungnahme  des
 Bundesrates  zum  Entwurf  eines  Dritten  Gesetzes  zur  Ände-
 rung  des  Umsatzsteuergesetzes  wie  folgt:

 Zu  Nummer  1  (Artikel  3  Inkrafttreten)

 Die  Bundesregierung  lehnt  den  Vorschlag  ab.

 Durch  das  vorgesehene  Inkrafttreten  der  Neuregelung  zum
 1.  Januar  2010  wird  es  den  betroffenen  Unternehmern  er-
 möglicht,  sich  in  ausreichender  Zeit  auf  die  Neuregelung  ein-
 stellen  zu  können.

 Ein  früheres  Inkrafttreten  –  wie  vom  Bundesrat  vorgeschla-
 gen  –  würde  den  berechtigten  Interessen  der  betroffenen  Un-
 ternehmer  nicht  gerecht.  Dies  gilt  sowohl  für  Unternehmer,
 für  deren  Leistungsspektrum  der  Umfang  der  Steuerbefrei-
 ung  eingeschränkt  wird,  als  auch  für  Unternehmer,  die  erst-
 mals  die  Steuerbefreiung  für  Universaldienstleistungen  in
 Anspruch  nehmen  können.  In  beiden  Fällen  kommt  es  zu  er-
 heblichem  administrativem  Umstellungsaufwand,  insbeson-
 dere  im  buchhalterischen  Bereich.  Um  die  Regelung  in  An-
 spruch  nehmen  zu  können,  müssen  die  betroffenen  Unterneh-
 men  bereits  vor  deren  Inkrafttreten  einen  entsprechenden
 Antrag  beim  Bundeszentralamt  für  Steuern  stellen.  Dieser
 muss  –  unter  Einbeziehung  der  Bundesnetzagentur  –  geprüft
 und  ebenfalls  vor  Inkrafttreten  beschieden  werden,  wenn  die
 Steuerbefreiung  bereits  für  Umsätze  in  Anspruch  genommen
 werden  soll,  die  ab  dem  Zeitpunkt  des  Inkrafttretens  bewirkt
 werden.  Weiterhin  müssen  die  betroffenen  Unternehmer  auf-
 grund  der  geänderten  umsatzsteuerlichen  Bedingungen  ihre
 Preise  neu  kalkulieren.  Ist  der  Unternehmer  auf  dem  betref-
 fenden  Markt  marktbeherrschend,  bedürfen  die  geänderten
 Preise  der  Genehmigung  durch  die  Bundesnetzagentur
 (§  19  ff.  PostG).  Dies  ist  insgesamt  kurzfristig  nicht  zu  er-
 reichen.

 Zu  Nummer  2  (Zum  Gesetzentwurf  allgemein)

 Zu  Buchstabe  a  (Klarstellung  der  zu  erfüllenden  Qualitäts-
 merkmale)

 Die  Bundesregierung  hält  eine  Klarstellung  nicht  für  zwin-
 gend  erforderlich.

 Es  ist  richtig,  dass  der  Gesetzeswortlaut  des  §  4  Nr.  11b  UStG
 hinsichtlich  der  begünstigten  Universaldienstleistungen  auf
 Artikel  3  Abs.  4  der  Richtlinie  97/67/EG  (1.  Post-  Richtlinie)

 Bezug  nimmt.  Diese  Gemeinschaftsvorschrift  regelt  das
 Leistungsspektrum  des  Universaldienstes.  Die  für  das  Vorlie-
 gen  eines  Universaldienstes  zu  erfüllenden  Anforderungen
 sind  in  Artikel  3  Abs.  1  bis  3  der  Richtlinie  97/67/EG  nor-
 miert.  Diese  Vorschriften  sind  durch  §  11  PostG  und  die  §§  2
 bis  4  und  6  PUDLV  umgesetzt.  Entsprechend  verweist  die
 Begründung  zu  Recht  sowohl  auf  die  genannten  Vorschriften
 des  Gemeinschaftsrechts  als  auch  auf  die  des  nationalen
 Rechts.

 Zu  Buchstabe  b  (Steuerbefreiung  für  alle  Unternehmer,  die
 die  jeweilige  Universaldienstleistung  flä-
 chendeckend  anbieten)

 Eine  Umsatzsteuerbefreiung  für  Unternehmer,  die  nur  eine
 Universaldienstleistung  flächendeckend  anbieten,  ist  nicht
 möglich.  Ein  Unternehmer,  der  nur  eine  Universaldienstleis-
 tung  flächendeckend  anbietet,  erfüllt  nach  Auffassung  der
 Bundesregierung  nicht  die  gemeinschaftsrechtliche  Vorgabe
 des  Artikels  132  Abs.  1  Buchstabe  a  MwStSystRL,  wonach
 es  sich  bei  dem  leistenden  Unternehmer  um  eine  öffentliche
 Posteinrichtung  handeln  muss.

 Zu  Buchstabe  c  (Feststellung  der  Voraussetzung  der  Steuer-
 befreiung  durch  das  Bundeszentralamt  für
 Steuern)

 Die  Bundesregierung  sieht  keine  Notwendigkeit  zur  Aufnah-
 me  einer  besonderen  Regelung  zum  Bescheinigungsverfah-
 ren.

 §  4  Nr.  11b  UStG  sieht  vor,  dass  das  Bundeszentralamt  für
 Steuern  jedem  Antragsteller  eine  Bescheinigung  erteilt,
 wenn  er  die  Voraussetzungen  für  die  Inanspruchnahme  der
 Steuerbefreiung  nach  §  4  Nr.  11b  UStG  erfüllt.  Sind  die  Vo-
 raussetzungen  bei  einem  Unternehmer  nicht  mehr  erfüllt,
 wird  das  Bundeszentralamt  für  Steuern  selbstverständlich  die
 Bescheinigung  ab  dem  Zeitpunkt  zurücknehmen,  ab  dem  die
 Voraussetzungen  nicht  mehr  erfüllt  sind.

 Vergleichbare  Regelungen  über  die  Ausstellung  von  Be-
 scheinigungen  über  die  Erfüllung  von  Voraussetzungen  einer
 Umsatzsteuerbefreiung  enthalten  bereits  seit  langem  die
 –  mit  Zustimmung  des  Bundesrates  zustande  gekommenen  –
 Regelungen  des  §  4  Nr.  20  und  21  UStG.  Auch  hier  sind
 keine  besonderen  Regelungen  zur  Rücknahme  der  Beschei-
 nigung  bei  Nichtvorliegen  der  Voraussetzungen  enthalten.
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